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Tagesordnungspunkt 4.1 der Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 22.11.2012 

 

Änderungsantrag 

DS 0318/12 - Haushaltsplan 2013 

 

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat im Rahmen der Beratung zur  

DS 0318/12, folgenden Beschluss zur Befassung: 

 

Der Stadtrat beschließt: 

Zur Umsetzung von Einsparungen gemäß des Haushaltsplanes 2013 setzt die Verwaltung 

folgende Schritte um: 

1. Es wird ab Januar 2013 ein Konzept und Umsetzungsplanung zur Verbesserung Rückfor-

derung der geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen (Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 

34101Unterhaltsvorschussleistungen) unternommen. 

Der Haushaltsansatz wird für Ausgaben für entsprechende Kampagnen um 20.000 Euro 

erhöht. Der Haushaltsansatz wird auf der Einnahmenseite um 100.000 Euro erhöht. Erhöhte 

Einnahmen werden dem Budget Amt 51 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zugeord-

net, so dass auf Kürzungen im Budget in anderen Bereichen in der gleichen Höhe verzich-

tet werden kann. 

2. Es wird ab Januar 2013 ein Konzept und Umsetzungsplanung zur Verbesserung Gewin-

nung von Pflegeeltern unternommen. Der Haushaltsansatz Ausgaben für individuelle Hil-

fen für Kinder, Jugendliche und Familien (Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 36303 Indivi-

duelle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien) wird um 20.000 Euro für entsprechende 

Kampagnen erhöht. 

Der Haushaltsansatz Ausgaben Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 36303 individuelle Hil-

fen für Kinder, Jugendliche und Familien wird um 300.000 Euro gesenkt. Minderausgaben 

werden dem Budget Amt 51 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zugeordnet, so dass 

auf Kürzungen im Budget in anderen Bereichen in der gleichen Höhe verzichtet werden 

kann. 

3. Es werden ab Januar 2013 intensive Maßnahmen und Schritte zur besseren Vermark-

tung des Internationalen Jugendbegegnungszentrums Barleber See ergriffen, die im Jahr 

2013 mindestens zu Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 Euro führen werden. Minderaus-

gaben werden dem Budget Amt 51 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zugeordnet, so 

dass auf Kürzungen im Budget in anderen Bereichen in der gleichen Höhe verzichtet wer-

den kann. 

 

 
 

Begründung: 

Erfolgt mündlich. 

 




